An das

Amt der...............

Landesregierung

...........................

...........................

Anmeldung

des Anspruches auf

Befreiungs-Erinnerungszuwendung

Familienname:

Vorname:

Geburtsdatum:

Wohnadresse:

Meine Anspruchsberechtigung ergibt sich als:

(Zutreffendes ankreuzen – Mehrfachnennungen sind möglich)

 FORMCHECKBOX 
  Inhaber eines Befreiungs-Ehrenzeichens (Witwe/Witwer)

 FORMCHECKBOX 
  Inhaber einer Amtsbescheinigung (Witwe/Witwer)

 FORMCHECKBOX 
  Inhaber eines Opferausweises

 FORMCHECKBOX 
  Ich ersuche die Zuwendung durch Postüberweisung bar an mich auszuzahlen 

 FORMCHECKBOX 
  Ich ersuche die Zuwendung auf mein Konto bei der ......................................, (BLZ: .......................),Kontonummer .......................................................................... zu überweisen

Verpflichtungserklärung:

Ich bin einverstanden, dass meine im Bereich des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der sonstigen im Vollziehungsbereich des Bundes eingerichteten Rechtsträger des öffentlichen Rechts gespeicherten Daten - soweit sie zur Entscheidung über die Zuwendung erforderlich sind – verwendet und elektronisch verarbeitet werden.

Außerdem nehme ich zur Kenntnis, dass die Zuwendung nur einmal ausbezahlt wird. Dies gilt auch dann, wenn mehrere Anspruchsberechtigungen bestehen.

Ich verpflichte mich für den Fall wahrheitswidriger Angaben, die Zuwendung zurückzuzahlen. 

......................................................
.............................................................

                      Ort und Datum

eigenhändige Unterschrift



bzw. Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Information:

Aufgrund des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 86/2005 erhalten aus Anlass des 60. Jahrestages der Befreiung Österreichs von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft die anspruchsberechtigten Personen eine einmalige Zuwendung (Befreiungs-Erinnerungszuwendung).

Personen, die eine Rentenleistung nach dem Opferfürsorgegesetz bereits beziehen, erhalten die Zuwendung von Amts wegen mit der Rentenleistung für September 2005 ausbezahlt. 

Anspruchsberechtigte, denen eine Rentenleistung erst später zuerkannt wird, sodass eine Auszahlung mit der Septemberrente nicht mehr möglich ist oder die ausschließlich eine Rentenleistung nach § 65 Kriegsopferversorgungsgesetz beziehen, erhalten die Zuwendung nach einer amtswegigen Prüfung des Amtes der Landesregierung durch das Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz ausbezahlt. 

Die Zuwendungen für alle anderen Anspruchsberechtigen werden gewährt, wenn der Berechtigte seinen Anspruch innerhalb eines Jahres nach dem In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes anmeldet. Die Meldung hat beim zuständigen Amt der Landesregierung zu erfolgen. Die Zuständigkeit des Amtes der Landesregierung richtet sich nach dem Wohnsitz des Anspruchsberechtigten. Personen, die ihren dauernden Aufenthalt im Ausland haben, können den Anspruch bei der österreichischen Vertretungsbehörde, in deren Bereich sie ihren Aufenthalt haben, oder beim Amt der Wiener Landesregierung anmelden.

Erfolgt die Anmeldung bei einer nicht zuständigen Behörde, bei einem Sozialversicherungsträger oder einem Gemeindeamt, so ist sie unverzüglich an die zuständige Behörde weiterzuleiten und gilt als ursprünglich bei der zuständigen Behörde eingebracht.

Erfolgt die Anmeldung des Anspruches erst zu einem späteren Zeitpunkt, bleibt der Anspruch auf eine einmalige Zuwendung gewahrt, wenn glaubhaft gemacht wird, dass eine frühere Anmeldung aus triftigen Gründen nicht möglich war.

Die Ämter der Landesregierungen überprüfen die gemeldeten Ansprüche und leiten das Ergebnis dem Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz zur Entscheidung weiter.

Die auf Grund dieses Bundesgesetzes gewährte Zuwendung unterliegt nicht der Einkommensteuer.

Alle durch dieses Bundesgesetz unmittelbar veranlassten Rechtsvorgänge, Amtshandlungen, Eingaben und Rechtsgeschäfte sowie Zeugnisse in Angelegenheiten der Durchführung dieses Bundesgesetzes sind von den bundesgesetzlich geregelten Abgaben mit Ausnahme der Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren nach dem Gerichtsgebührengesetz, BGBl. Nr. 501/1984, befreit.

Die Gebühren für die Zustellung der nach diesem Bundesgesetz gewährten Zuwendung trägt der Bund.

Auskunft: 
A 1010 Wien, Stubenring 1, Tel: +43 1 71100, Kl. 6191 bzw. 6185 oder bei den Ämtern der Landesregierung, Referat Opferfürsorge

DVR: 0017001

